
 

 

 

 

 

 

TLG IMMOBILIEN AG 

Berlin 

(„Gesellschaft“) 

 

ISIN DE000A12B8Z4 

WKN A12B8Z 

 
 

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 

 

 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 
 

Dienstag, dem 7. Juli 2026 
 

um 10:00 Uhr (MESZ) 

in den Räumlichkeiten „The Burrow“, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22/24, 10785 Berlin 

 

stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung 2026 

 

eingeladen („Hauptversammlung“).  
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I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des Lageberichts 

für die Gesellschaft einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresab-

schluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tages-

ordnungspunkt 1 ist deshalb nicht vorgesehen und auch nicht notwendig. Die genannten Unter-

lagen sind der Hauptversammlung vielmehr lediglich zugänglich zu machen und vom Vorstand 

beziehungsweise – im Falle des Berichts des Aufsichtsrats – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

zu erläutern.  

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 der TLG 

IMMOBILIEN AG 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss für das zum 

31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr („Geschäftsjahr 2025“) ausgewiesenen Bilanzgewinn 

in Höhe von EUR 740.291.275,77 wie folgt zu verwenden:  

Verteilung an die Aktionäre:   

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,79 je Stückak-

tie, die für das Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigt ist; bei 

106.803.574 dividendenberechtigten Stückaktien entspricht dies 

insgesamt 

 

 

EUR 

 

 

84.374.823,46 

Gewinnvortrag EUR 655.916.452,31 

Bilanzgewinn EUR 740.291.275,77  

Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und den Gewinnvortrag wurden 

die am 22. Mai 2026 vorhandenen dividendenberechtigten Stückaktien zugrunde gelegt. Sollte 

sich die Anzahl der für das Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigten Stückaktien bis zum Tag 

der Hauptversammlung erhöhen, werden der Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversamm-

lung einen an diese Erhöhung angepassten Beschlussvorschlag unterbreiten, der unverändert 

einen Dividendenbetrag je dividendenberechtigter Stückaktie von EUR 0,79 vorsieht. Sofern sich 
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die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien und damit die Gesamtsumme der ausge-

schütteten Dividende um EUR 0,79 je ausgegebener neuer Aktie erhöht, vermindert sich der 

Gewinnvortrag entsprechend. 

Bei entsprechender Beschlussfassung ist der Anspruch auf die Dividende gemäß § 58 Absatz 4 

Satz 2 Aktiengesetz am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, 

das heißt am 10. Juli 2026, fällig. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers und 

über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FAIR AUDIT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Raboi-

sen 38, 20095 Hamburg, 

a) zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026; sowie 

b) zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 

zu bestellen. 
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Die Bestellung zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung erfolgt vor-

sorglich vor dem Hintergrund der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der 

Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung von Unternehmen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren verpflichtet, 

die CSRD bis zum 6. Juli 2024 in nationales Recht umzusetzen. Dieses Umsetzungsgesetz, das 

sich im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Einberufung der Hauptversammlung noch im 

Gesetzgebungsverfahren befindet, sieht für nach dem 31. Dezember 2024 beginnende Ge-

schäftsjahre eine Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversamm-

lung vor. Der Beschlussteil zu lit. b) soll nur ausgeführt werden, wenn das deutsche Umsetzungs-

gesetz eine ausdrückliche Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die 

Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2026 verlangen sollte. 

6. Wahl zum Aufsichtsrat 

Die Amtszeit des Mitglieds des Aufsichtsrats der Gesellschaft Herrn David Maimon endet mit 

Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund ist 

die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds geboten. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  

Herrn Oleg Zaslavsky, Group Head of Construction (Konzernleiter Bauwesen), Around-

town-Konzern, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wohnhaft in Berlin,  

für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Auf-

sichtsrats für das am 31. Dezember 2027 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat 

der Gesellschaft zu wählen. 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich derzeit gemäß § 95 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz in 

Verbindung mit § 11.1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen. Der Auf-

sichtsrat der Gesellschaft ist nicht mitbestimmt. 
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II. Weitere Angaben zur Einberufung 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejeni-

gen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Ge-

sellschaft daher spätestens am 30. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, per Post oder im Wege der elekt-

ronischen Kommunikation (per E-Mail) unter einer der nachstehenden Adressen 

TLG IMMOBILIEN AG 

c/o meet2vote AG  

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

oder E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 

zugegangen sein, und die Aktionäre müssen gegenüber der Gesellschaft den besonderen Nach-

weis des Anteilsbesitzes erbracht haben, dass sie zum Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 

Hauptversammlung Aktionär der Gesellschaft waren. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes 

reicht ein durch den Letztintermediär erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes aus. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spä-

testens am 30. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des An-

teilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und müssen in deut-

scher oder englischer Sprache erfolgen. 

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung von der 

Gesellschaft übersandt. Um einen rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten, zu gewährleisten, 

werden Aktionäre gebeten, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises 

ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen 

Bevollmächtigten, beispielsweise einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimm-

rechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung 

des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet („geschäftsmäßig Handelnder“), ausüben 
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lassen. Auch im Falle der Vertretung eines Aktionärs sind die fristgerechte Anmeldung des Akti-

onärs und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes wie vorstehend beschrieben erforder-

lich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Intermediär noch nach § 135 Absatz 8 

Aktiengesetz eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder ein geschäftsmäßig Han-

delnder zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. 

Wird eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung an einen Intermediär, eine Aktionärsvereini-

gung, einen Stimmrechtsberater oder einen geschäftsmäßig Handelnden erteilt, besteht kein 

Textformerfordernis; jedoch ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar 

festzuhalten. Sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung ver-

bundene Erklärungen enthalten. Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 

einen Stimmrechtsberater oder einen geschäftsmäßig Handelnden bevollmächtigen wollen, 

werden gebeten, sich mit dem Vollmachtnehmer über die Form der Vollmacht abzustimmen.  

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere 

von diesen Bevollmächtigten zurückweisen. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der 

Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. Das Voll-

machtsformular wird von der Gesellschaft nach erfolgter Anmeldung zusammen mit der Ein-

trittskarte zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.tlg.de/investor-relations/hauptversammlung/  

zum Download bereitgehalten.  

Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten können der Gesellschaft an folgende E-

Mail-Adresse elektronisch übermittelt werden: 

tlg@meet2vote.de 
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3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Per-

sonen als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsver-

treter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach 

eigenem Ermessen ausüben. Dabei ist zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimm-

recht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen Aktionäre ein-

deutige Weisung erteilen und dass die Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während 

der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Ebenso 

wenig können die Stimmrechtsvertreter Weisungen zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Wi-

dersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen 

entgegennehmen. 

Die Erteilung einer solchen Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ist im Vorfeld 

der Hauptversammlung nur mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars möglich, das die 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversamm-

lung erhalten. Das entsprechende Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter 

https://www.tlg.de/investor-relations/hauptversammlung/  

zum Download bereit.  

Die Bevollmächtigung, die Weisungserteilung und ihr Widerruf an die von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft in Textform in deutscher oder engli-

scher Sprache spätestens am 6. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, per Post oder im Wege der elektro-

nischen Kommunikation (per E-Mail) unter einer der folgenden Adressen zugehen:  

TLG IMMOBILIEN AG 

c/o meet2vote AG  

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen  

Deutschland 

oder E-Mail: tlg@meet2vote.de 
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4. Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung, des Nachweises des Anteilsbesitzes sowie 

der Stimmrechtsvertretung kann die Anmeldung, der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Voll-

machts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung gemäß § 67c Aktiengesetz auch über 

Intermediäre über SWIFT erfolgen. Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte  

BIC: CPTGDE5WXXX 

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich. 

Anmeldungen und Nachweise des Anteilsbesitzes über SWIFT müssen spätestens bis zum letz-

ten Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), das heißt bis 30. Juni 2026, 24:00 Uhr 

MESZ, bei der Gesellschaft eingegangen sein. Vollmachts- und Weisungserteilungen sowie Än-

derungen über SWIFT sind danach noch möglich und müssen bis 6. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ 

(SWIFT Vote Market Deadline), bei der Gesellschaft eingegangen sein. 

5. Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Gegenanträge und Wahlvorschläge nebst etwaiger Begründung müssen der Gesellschaft per 

Post oder per E-Mail unter einer der folgenden Adressen zugehen 

TLG IMMOBILIEN AG 

Wittestraße 30, Haus F 

13509 Berlin  

Deutschland 

oder E-Mail: antrag@meet2vote.de 

Gegenanträge und Wahlvorschläge nebst etwaiger Begründung brauchen nur dann zugänglich 

gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 

22. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, der Gesellschaft zugehen. Aktionäre werden gebeten, ihre im 

Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags oder Wahlvorschlags bestehende Aktionärsei-

genschaft nachzuweisen.  

6. Veröffentlichungen  

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser Einberufung insbesondere 

der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 sowie der Lagebericht für die Gesell-
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schaft einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter https://www.tlg.de/investor-relations/hauptversammlung/ abruf-

bar. Die vorgenannten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zugänglich 

sein. 

Etwaige fristgemäß bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenan-

träge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären werden über die oben ge-

nannte Internetseite zugänglich gemacht werden. 

7. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre 

Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) („DSGVO“), der über die Zwecke und 

Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet, ist: 

TLG IMMOBILIEN AG 

Wittestraße 30, Haus F 

13509 Berlin   

Deutschland 

Tel.: +49 (0)30 - 2470 50 

E-Mail: kontakt@tlg.de 

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Aktionäre (auch für Fragen zum 

Datenschutz) wie folgt: 

TLG IMMOBILIEN AG 

Datenschutzbeauftragter 

Jörg Ohst 

Wittestraße 30, Haus F 

13509 Berlin   

Deutschland 

E-Mail: datenschutz@tlg.de 
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Im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung 

werden regelmäßig folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet: 

 Vor- und Nachname, Titel, Anschrift, E-Mailadresse; 

 Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Stimmrechtskarte;  

 bei einem von einem Aktionär etwaig benannten Stimmrechtsvertreter auch dessen 

personenbezogene Daten (insbesondere dessen Name und Wohnort sowie die im Rahmen 

der Stimmabgabe angegebenen Kontaktdaten);  

 sofern ein Aktionär oder ein Vertreter mit der Gesellschaft in Kontakt tritt, zudem diejenigen 

personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um etwaige Anliegen zu beantworten 

(etwa die von Aktionären oder ihren Vertretern angegebenen Kontaktdaten, wie zum 

Beispiel Telefonnummern und E-Mailadressen) sowie 

 Informationen zu Präsenz, Anträgen, Wahlvorschlägen und Verlangen von Aktionären zu 

der Hauptversammlung. 

Im Falle von zugänglich zu machenden Gegenanträgen, Wahlvorschlägen oder 

Ergänzungsverlangen werden diese einschließlich des Namens des Aktionärs zudem im Internet 

unter  

https://www.tlg.de/investor-relations/hauptversammlung/  

veröffentlicht.  

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den 

Aktionären und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich über das 

Teilnehmerverzeichnis. Das Teilnehmerverzeichnis kann von Aktionären und 

Aktionärsvertretern bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung (§ 129 Absatz 4 Satz 2 

Aktiengesetz) eingesehen werden.  

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind gemäß Artikel 6 Absatz 1 

lit. c DSGVO die Vorschriften des Aktiengesetzes, insbesondere §§ 118 ff. Aktiengesetz, um die 

Hauptversammlung vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten sowie um den 

Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zu 

ermöglichen. Zudem erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 
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Absatz 1 lit. f DSGVO aufgrund des berechtigten Interesses der Gesellschaft an der 

ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung, einschließlich der Ermöglichung der 

Ausübung von Aktionärsrechten sowie der Kommunikation mit den Aktionären. Darüber hinaus 

erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten in bestimmten Fällen (z.B. bei der 

namentlichen Nennung von Fragestellern in der Hauptversammlung) gemäß Artikel 6 Absatz 1 

lit. a DSGVO aufgrund einer Einwilligung des betroffenen Aktionärs. 

Die Dienstleister der Gesellschaft, die zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung im 

Wege der Auftragsverarbeitung eingesetzt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche 

personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich 

sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. 

Die Gesellschaft und die damit beauftragten Dienstleister erhalten die personenbezogenen 

Daten eines Aktionärs in der Regel über die Anmeldestelle von dem Intermediär, den der 

Aktionär mit der Verwahrung seiner Aktien der Gesellschaft beauftragt hat (sog. Depotbank). 

Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die 

Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre, soweit nicht gesetzliche Nachweis- und 

Aufbewahrungsvorschriften die Gesellschaft zu einer weiteren Speicherung verpflichten oder 

die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher 

oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Nach Ablauf des 

entsprechenden Zeitraums werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

Im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung können unterstützende Systeme auf 

Basis künstlicher Intelligenz (KI) eingesetzt werden. Diese Systeme dienen ausschließlich der 

organisatorischen Unterstützung, insbesondere zur Bereitstellung von Informationen, zur 

Unterstützung bei der Beantwortung von Fragen sowie zur Optimierung technischer Abläufe. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt dabei ausschließlich im erforderlichen 

Umfang. Verarbeitet werden insbesondere Identifikationsdaten (z.B. Name), Zugangsdaten zur 

Teilnahme sowie Interaktionsdaten (z.B. gestellte Fragen,). 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO zur Erfüllung gesetzlicher 

Pflichten sowie Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO aufgrund des berechtigten Interesses an einer 

effizienten Organisation und Durchführung der Hauptversammlung. 
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Die Daten werden ausschließlich für die Durchführung der Hauptversammlung verwendet. Eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Zum Schutz der 

Daten werden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO 

umgesetzt, insbesondere Zugriffsbeschränkungen, Verschlüsselung bei Übertragung und 

Speicherung, Protokollierung von Zugriffen sowie regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen. 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22 DSGVO statt. Die 

eingesetzten KI-Systeme treffen keine rechtsverbindlichen Entscheidungen, sondern dienen 

ausschließlich der Unterstützung organisatorischer Prozesse. 

Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen haben Aktionäre mit Blick auf ihre 

personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Verarbeitung Rechte auf Auskunft 

(Artikel 15 DSGVO), Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), Löschung (Artikel 17 DSGVO), 

Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) und auf Widerspruch (Artikel 21 DSGVO). 

Ferner haben die Aktionäre ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO sowie 

nach Artikel 7 Absatz 3 DSGVO das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen.  

Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich geltend machen, 

indem sie den oben genannten Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft kontaktieren. 

Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden 

nach Artikel 77 DGSVO zu. 

Die für die Gesellschaft zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist: 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Friedrichstraße 219 

10969 Berlin 

Deutschland 

Tel.: +49 30 13889-0 

Fax: +49 30 2155050 

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 

Berlin, im Mai 2026 

TLG IMMOBILIEN AG 

Der Vorstand 


